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1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS UND PLANUNGSANLASS  

Mit Antrag vom 26.10.2018 hat die Energiekontor –WSB- GmbH (nachfolgend 

Investor) bei der Stadt Marlow beantragt, ein Verfahren zur Aufstellung eines 

Bebauungsplans einzuleiten. 

Das mit dem Bebauungsplan angestrebte Vorhaben verfolgt das Ziel, eine groß-

flächige Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von ca. 60 MWp 

als richtungsweisendes Pilotprojekt ohne EEG-Vergütung oder sonstige Förder-

möglichkeiten zu entwickeln.  

Für das Vorhaben wurde ein namhafter Partner im Energieerzeugungssektor ge-

wonnen, der die erzeugte Energie auch ohne staatliche Zuschüsse frei vermark-

ten kann.  

In Kooperation mit dem örtlichen Landwirt werden dazu Flächen bereitgestellt, 

die durch ein geringes landwirtschaftliches Ertragsvermögen gekennzeichnet 

sind. Im Rahmen der Diversifizierung der Landwirtschaft bietet sich mit dem 

Vorhaben die Möglichkeit, dass auf den einbezogenen Flächen Energie erzeugt 

wird und nach der Nutzungsaufgabe des Solarparks weiterhin eine landwirt-

schaftliche Nutzung möglich ist. 

Als überwiegender Flächeneigentümer und Nutzer hat der örtlich betroffene 

Landwirtschaftsbetrieb ein besonderes Interesse an der Umsetzung des Vorha-

bens, denn die im Geltungsbereich vorhandenen Sandböden sind durch geringe 

Bodenwertzahlen und ein unterdurchschnittliches landwirtschaftliches Ertrags-

vermögen gekennzeichnet. Angesichts der zurück liegenden Ernteausfälle in den 

letzten drei Jahren kann die befristete Zwischennutzung durch großflächige Frei-

flächen-Photovoltaikanlagen auf dazu geeigneten leichten Böden einen wichtigen 

Beitrag zur Stabilisierung der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der damit 

in Verbindung stehenden Sicherung von 12 Arbeitskräften leisten.  

Auch zukünftig werden sich klimatische Extreme vermehrt auf die Produktivität 

dieser Flächen auswirken. Es ist also nahe liegend, dass minderwertige Teilflä-

chen befristet aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ausgegliedert wer-

den, um durch die damit generierten Pachterlöse eine gute wirtschaftlich Basis 

für eine fachgerechte Landwirtschaft auf dazu besser geeigneten Flächen abzusi-

chern. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht werden sich diese Flächen trotz oder gerade we-

gen der geplanten Zwischennutzung für großflächige Freiflächen-Photovoltaik-

anlagen zu einem temporären Rückzugsraum für zahlreiche Insektenarten, 

Kleinsäuger und die Avifauna entwickeln, denn mit dieser Zwischennutzung wer-

den die für die Intensivlandwirtschaft typischen Nutzungserscheinungen, wie 

Düngung, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder eine regelmäßige mechani-

sche Bodenbearbeitung nicht stattfinden.  

Aus diesen oben angeführten Gründen stimmte Stadt Marlow diesem Antrag des 

Vorhabenträgers zu und beschloss am 12.12.2018 die Aufstellung des Bebau-

ungsplans Nr. 24 „Solarpark Brunstorf“.  
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Der Investor verpflichtete sich im Rahmen einer vorliegenden Kostenübernahme-

erklärung bereits zur Übernahme sämtlicher Planungskosten sowie zur Vorlage 

und Abstimmung eines Städtebauliches Vertrages mit der Stadt gemäß § 11 

BauGB. Negative finanzielle Auswirkungen sind für die Stadt damit nicht zu er-

warten. 

 

2. Grundlagen der Planung   

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.03.2020 
(BGBl. I S. 587) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21 
November 2017 (BGBI. I S. 3786) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kom-
munalverfassung - KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V 2011, S. 777) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2020 (BGBl. I S. 440) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG 
M-V) Zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V S. 221, 228)  

o Hauptsatzung der Stadt Marlow in der aktuellen Fassung  

 

2.2 Planungsgrundlagen 

o Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems des 

Landkreises Vorpommern-Rügen, Fachdienst Kataster und Vermessung, 

18437 Stralsund, Bearbeitungsstand Februar 2019 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 

1:2.500 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von rund 86 ha. Er 

erstreckt sich nördlich von Brunstorf auf die Flurstücke 39/4, 39/3, 39/2, 

39/1, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51 

sowie Teilflächen der Flurstücke 46, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 der Flur 1 in 

der Gemarkung Brunstorf. 

https://dejure.org/BGBl/2020/BGBl._I_S._587
https://dejure.org/BGBl/2020/BGBl._I_S._440
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4. Beschaffenheit des Plangebietes 

Der Vorhabenstandort umfasst überwiegend Ackerflächen, die als solches auch 

weitestgehend intensiv bewirtschaftet werden. Die hier vorhandenen Sandböden 

sind durch ein geringes landwirtschaftliches Produktionsvermögen mit durch-

schnittlich 30 Bodenpunkten, ein geringes Speichervermögen und gute Versicke-

rungseigenschaften gekennzeichnet. 

Als nächstgelegene Siedlungsstruktur befindet sich die bewohnte Ortslage 

Brunstorf etwa 270 m südlich des Planungsraumes. 

Ausgehend von der Landesstraße L 18 wird der Vorhabenstandort durch einen 

kommunalen Wirtschaftsweg erschlossen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist durch gut entwickelte lineare Ge-

hölzstrukturen oder Wald eingefasst, so dass die Einsehbarkeit des Planungs-

raumes durch diese sichtverstellenden oder sichtverschattenden Landschaftsele-

mente deutlich eingeschränkt wird.  

Darüber hinaus werden innerhalb des Planungsraumes weitere Gehölzflächen und 

auch Kleingewässer in die Planung einbezogen, die als gesetzlich geschützte Bio-

tope in das städtebauliche Gesamtkonzept integriert werden müssen. 

Nationale oder europäische Schutzgebiete werden nicht überplant. 
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5. Vorgaben aus übergeordneten Planungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumord-

nung. Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete 

und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Marlow ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden 

Rechtsgrundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. 

Dezember 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-

satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. l S. 2808) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. 

Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503), letzte berücksichtigte Änderung: § 15 

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 

221, 228) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm 

Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Vorpommern (RREP VP-LVO) vom 19. August 2010 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist 

§ 4 Abs. 1 ROG.   

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung 

und Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurtei-

len. In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplan-

ten Photovoltaikanlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorher-

sehbaren Auswirkungen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeut-

samkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn in-

folge der Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über 

den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raum-

beeinflussung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneu-

erbaren Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) 

LEP M-V 2016 soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und um-

weltverträgliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der Anteil er-

neuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt 

der Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhaus-

gasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Weitere Reduzierungen 

von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung von 

Maßnahmen  
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– zur Energieeinsparung,  

– der Erhöhung der Energieeffizienz,  

– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung 

der Geothermie sowie  

– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umwelt-

schutz in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommu-

nalen Planungen  

erreicht werden.  

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu 

erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist 

zu prüfen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen 

des überwiegenden öffentlichen Interesses angewendet werden können.   

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errich-

tet werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf 

Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieab-

schnitten und bereits versiegelten Flächen errichtet werden.  

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Vorpommern zu-

dem die textlichen Vorgaben des RREP VP zu beachten. Grundsätzlich 

ergibt sich auch aus dem RREP VP ein klares Bekenntnis zum weiteren 

Ausbau der Erneuerbaren Energien. Es wird ausgeführt, dass an geeigne-

ten Standorten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau regenerat i-

ver Energieträger […] geschaffen werden sollen (RREP VP Programm-

satz 6.5.6). 

Durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizi-

enz und die Nutzung regenerativer Energieträger soll die langfristige Ener-

gieversorgung sichergestellt und ein Beitrag zum globalen Klimaschutz ge-

leistet werden (RREP VP Programmsatz 6.5.5). Damit richtet sich die 

langfristige raumordnerische Zielstellung nach einer optimalen Nutzung 

regenerativer Energiequellen, auch im Hinblick auf den Klimaschutz.  

Auch für die Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie 

sind konkrete Entwicklungsabsichten des RREP VP zu berücksichtigen. 

Gemäß dem Programmsatz 6.5 (8) RREP V-P sollen Solaranlagen vor-

rangig auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden bzw. auf vorbelasteten 

Standorten wie Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer 

Nutzung errichtet werden.  

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Ener-

gieträgern kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Ge-

sichtspunkten eine besondere Bedeutung zu.  

Dem kann die Stadt Marlow mit der vorliegenden Planung Rechnung tra-

gen.  
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In der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 

Vorpommern wird der Planungsraum als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

und im Landesraumentwicklungsprogramm als Vorbehaltsgebiet Tourismus 

dargestellt. Entsprechend ist eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange 

der Landwirtschaft und des Tourismus erforderlich.  

Für den Tourismus hatten diese Flächen in der Vergangenheit auch auf-

grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine hervorgehobene 

Bedeutung. Im Einzugsbereich des Vorhabens werden darüber hinaus kei-

ne touristischen Belange berührt. 

Mit Verweis auf die geplante Befristung des Vorhabens werden die Belange 

der Landwirtschaft in der Abwägung der Stadt Marlow beachtet.  

Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung für eine zukünftige 

Ausformung einer bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirt-

schaft mit anderen öffentlichen Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbe-

betrieben zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie im Sinne des allgemei-

nen Klimaschutzes) in Einklang gebracht werden kann. 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange wurde das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Um-

welt (StALU) als Landwirtschaftsverwaltung beteiligt. Mit Schreiben vom 

26.04.2019 erklärte die Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnung des 

StALU, dass die im gesamten Plangeltungsbereich betroffenen Flurstücke 

laut Katasterdaten eine durchschnittliche Bodengüte von 35 Bodenpunkten 

aufweisen. Die durchschnittliche Bodenwertigkeit aller angezeigten ver-

pachteten Ackerlandflächen in Nordvorpommern liegt bei 42 Bodenpunk-

ten. Demnach ist festzustellen, dass die Flächen im Planungsbereich ins-

gesamt unter den für Nordvorpommern üblichen Bodenwerten für Acker-

land liegen.  

Das StALU stellt fest, dass auf Ackerflächen mit geringen Bodenpunkten 

eine landwirtschaftliche Pflanzenproduktion zunehmend Risiken ausgesetzt 

ist, die die Wirtschaftlichkeit stark einschränken oder sogar unmöglich 

machen können.  

Vorliegend geht die Gemeinde davon aus, dass die durch den örtlich an-

sässigen Landwirtschaftsbetrieb bereit gestellte Flächenkulisse durch ein 

unterdurchschnittliches Ertragsvermögen gekennzeichnet ist und damit die 

Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion starken Ein-

schränkungen unterliegt.   

Um den Belangen der Landwirtschaft zusätzlich Rechnung zu tragen, soll 

die Nutzung des Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von 

maximal 30 Jahren befristet werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist 

eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich.  
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Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungs-

systematik des Bebauungsplans. Als Folgenutzung wurde Fläche für die 

Landwirtschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB mit der Zweckbestim-

mung Intensivacker festgesetzt. 

Entsprechend ist während der befristeten Betriebsdauer des Solarparks 

hier eine ackerbauliche Bewirtschaftung nicht möglich. Wichtig ist in die-

sem Zusammenhang, dass die betreffenden Flächen nicht zwangsläufig 

dem Dauergrünlanderhaltungsgesetz zuzuordnen sind. 

Eine automatische Umwandlung einer Fläche in Dauergrünland ist vorlie-

gend nicht zu befürchten, denn die Pflugregelung aus § 2a DirektZahl-

DurchfV ist wie auch die VO 1307/20013 auf die befristet festgesetzte Be-

triebsfläche eines Solarparks nicht anwendbar. 

Während der gesamten Betriebsdauer des Solarparks ist das erforderliche 

Mindestmaß an landwirtschaftlicher Tätigkeit weder in Richtung Ackerbau 

noch in Richtung Grünland möglich. Für diesen Zeitraum ist die betreffen-

de Fläche folglich nicht beihilfeberechtigt für Direktzahlungen im Sinne der 

Verordnung VO 1307/2013. 

Jedoch kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die 

Rückumwandlung des befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland 

unter Beachtung der dann gültigen Rechtsvorschriften erfolgen.  

Es findet also kein dauerhafter Entzug landwirtschaftlicher Produktionsflä-

che statt.  

Für den landwirtschaftlichen Betrieb als Flächeneigentümer und Partner 

dieses Vorhabens besteht für den Zeitraum der Betriebsdauer des Solar-

parks aufgrund der zu erwartenden Pachteinnahmen die Zusicherung re-

gelmäßiger Einkünfte als Ausgleich für nicht kalkulierbare Ernteeinbußen 

oder Ausfälle durch klimatische Einflüsse. Das Vorhaben trägt also im be-

sonderen Maße zur Existenzsicherung des betreffenden landwirtschaftli-

chen Betriebes für die nächsten 30 Jahre bei.  

Sollte das Vorhaben nicht umgesetzt werden können, sind erhebliche 

Nachteile für die landwirtschaftliche Betriebsführung und für die Errei-

chung der bundespolitischen Zielstellungen zur Erzeugung erneuerbarer 

Energien zu erwarten.  

Bis zum Jahr 2050 soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostrom-

verbrauch in Deutschland bei mindestens 80 Prozent liegen. Richtschnur 

der deutschen und europäischen Energiepolitik ist das energiepolitische 

Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträg-

lichkeit. 
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Im weiteren Aufstellungsverfahren ist mit dem Verordnungsgeber zu klä-

ren, ob und wie weit eine Einschränkung der Zulässigkeit von großflächi-

gen Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf die bisherige EEG-Förderkulisse 

im Sinne des Ziels LEP M-V 2016 Z 5.3 (9) als verbindliche Zielvorgabe 

anzusehen ist bzw. sich hiervon abweichende Wege für die Zulässigkeit 

von befristeten Zwischennutzungen anbieten, um die übergeordneten bun-

despolitischen Zielstellungen für eine Steigerung des Anteiles an erneuer-

baren Energien zu erreichen. 

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit erneuerbaren Ener-

gieträgern kommt weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Im Vorder-

grund stehen bei der Stromerzeugung Windenergie, Photovoltaik und Bio-

energie. 

… 

Die Entwicklung räumlicher Gesamtkonzeptionen auf regionaler Ebene be-

zieht auch die Bündelung von leistungsstarken Anlagen zur Energieerzeu-

gung, -speicherung und -nutzung im Standortzusammenhang mit vorhan-

dener Infrastruktur in der Nähe zum Übertragungsnetz in die Überlegun-

gen ein. Grundlagen für weiterführende Überlegungen zum Ausbau erneu-

erbarer Energien und der hierfür erforderlichen Gebietsausweisungen lie-

fern die energiepolitische Konzeption für Mecklenburg-Vorpommern, die 

regionalen Energiekonzepte der Planungsregionen und der Landesatlas Er-

neuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern 2011. 

Jede Art der Energieproduktion führt zu Eingriffen in Natur und Land-

schaft. Die Regionalplanung soll Festlegungen zur Ausweisung geeigneter 

Gebiete für den Ausbau erneuerbarer Energien treffen, um den Ausbau re-

gional zu steuern. 

… 

Die verstärkte Nutzung der Potenziale für erneuerbare Energien erfordert 

künftig große Kapazitäten von Energiespeichern hinsichtlich verschiedener 

Technologien, Größenordnungen und Zeitbereichen. Im Zusammenwirken 

von Hochschulen, regionalen Versorgern, Stadtwerken, Kommunen, Unter-

nehmen und kompetenten Netzwerken sollen innovative Projekte zu intel-

ligentem Lastmanagement, virtuellen Kraftwerken, Speichern und dezent-

ralem Energiemanagement entwickelt und umgesetzt werden.1 

Die Einbeziehung benachteiligte Ackerflächen für die Energieerzeugung 

außerhalb eines Streifens von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, 

Bundesstraßen und Schienenwegen im Sinne der Diversifizierung der 

Landwirtschaft hätte in die dazu getroffenen Abwägungsentscheidung der 

Landesregierung einbezogen werden müssen.  

 
1 Begründung zum LEP M-V 2016 Z 5.3 (9) 
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In diesem Zusammenhang ist eine pauschale Entscheidung für die Zuläs-

sigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flä-

chen entlang der o. g. Verkehrswege unabhängig vom jeweiligen landwirt-

schaftlichen Ertragsvermögen dieser Flächen nicht nachvollziehbar.   

Darüber hinaus erfolgte entgegen der Vorgabe des Verordnungsgebers 

bisher keine Festlegung der Regionalplanung zur Ausweisung geeigneter 

Gebiete für den Ausbau von Freiflächenphotovoltaikanlagen zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien, um den Ausbau regional zu steuern. 

Insofern ist davon auszugehen, dass die jeweilige Gemeinde im Rahmen 

Ihrer Planungshoheit für die Steuerung des Ausbaus von Freiflächenphoto-

voltaikanlagen insbesondere in Kombination mit Energiespeichern und de-

zentralem Energiemanagement eigene Kriterien festlegen kann. 

Vorliegend soll die Inanspruchnahme geeigneter Flächen an die Begriff-

lichkeit benachteiligter Gebiete nach der Richtlinie 86/465/EWG des Rates 

vom 14. Juli 1986 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachtei-

ligten landwirtschaftlichen Gebiete i.S.d. Richtlinie 75/268/EWG (ABl. (EG) 

Nr. L 273, S. 1) in der Fassung der Entscheidung der EU-Kommission 

97/172/EG vom 10. Februar 1997 (ABl. (EG) Nr. L 72, S. 1) angelehnt 

werden. 

Der Begriff ist im EU-Landwirtschaftsrecht die Basis für »Zahlungen wegen 

naturbedingter Benachteiligungen in Berggebieten und in anderen benach-

teiligten Gebieten zur dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Flächen 

und damit zur Erhaltung des ländlichen Lebensraums sowie zur Erhaltung 

und Förderung von nachhaltigen Bewirtschaftungsformen. Hierzu gehören 

Gebiete, in welchen die Aufgabe der Landnutzung droht und der ländliche 

Lebensraum erhalten werden muss. 

Diese Gebiete haben folgende Nachteile: 

• schwach ertragfähige landwirtschaftliche Flächen, 

• als Folge geringer natürlicher Ertragfähigkeit deutlich unterdurch-

schnittliche Produktionsergebnisse, 

• eine geringe oder abnehmende Bevölkerungsdichte, wobei die Be-

völkerung überwiegend auf die Landwirtschaft angewiesen ist.2 

Die mit der vorliegenden Planung gewählte Flächenkulisse erfüllt diese 

oben angeführten Kriterien vollumfänglich. 

Letztlich ist für die Zulässigkeit der Bauleitplanung ein positives Votum 

des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern erforderlich. 

Hierbei ist zu entscheiden, ob die großflächige Überplanung von bisher 

landwirtschaftlicher Nutzfläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen den 

Zielen der Raumordnung entspricht oder nicht.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31986L0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31975L0268
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31975L0268
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997D0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997D0172
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Mit seiner Stellungnahme vom 31.07.2019 kommt das Amt für 

Raumordnung und Landesplanung Vorpommern nach Abstimmungen 

mit der obersten Landesplanungsbehörde zu der Einschätzung, dass die 

Errichtung eines Solarparks mit dem Ziel der Raumordnung 5.3 (9) des 

Landesraumentwicklungsprogramms M-V (2016) nicht vereinbar ist, weil 

Ackerflächen überplant werden, die nicht durch den 110-m-Streifen zu den 

im Ziel der Raumordnung festgeschriebenen Infrastrukturen abgedeckt 

werden. 

Es wurde der planenden Gemeinde grundsätzlich freigestellt, für die beab-

sichtigte Aufstellung des Bauleitplans, welcher nicht dem Erfordernis der 

Anpassung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB ent-

spricht, eine Zielabweichung bei der obersten Landesplanungsbehörde zu 

beantragen. Die Erforderlichkeit der Abweichung muss dazu begründet 

werden. Voraussetzung für die Abweichung von Zielen der Raumordnung 

ist, dass diese unter raumordnerischen Gesichtspunkten geboten ist und 

die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die Entscheidung dar-

über wird gemäß § 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz im Einvernehmen mit 

den berührten Fachministerien getroffen. 

Als Alternative zu einem Zielabweichungsverfahren wurde aufgezeigt, dass 

die planende Gemeinde mit den Flächeninhabern der landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen prüft, ob die von der Bauleitplanung in Anspruch genom-

menen Flächen dauerhaft aus der landwirtschaftlichen Produktion heraus-

genommen werden können und damit nicht mehr als landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche geführt werden. Hierzu bedarf es der Abstimmung mit der 

Landwirtschafts- und Finanzverwaltung und eines entsprechenden Nach-

weises über die Nutzungsaufgabe. Eine mit der Kommune einvernehmlich 

erstellte Erklärung des Flächeneigentümers und/oder Bewirtschafters kann 

zum Nachweis beisteuern. 

Mit dem Nachweis einer dauerhaften Nutzungsaufgabe stünde die Festle-

gung des Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2016 der Bauleitpla-

nung nicht mehr als Ziel der Raumordnung entgegen.  

Darauf Bezug nehmend erklärte die Grundstückseigentümer sowie der ört-

lich ansässige Landwirtschaftsbetrieb als Bewirtschafter bzw. ebenfalls Ei-

gentümer, dass die landwirtschaftliche Nutzung der Flurstücke 39/4, 39/3, 

39/2, 39/1, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 47, 48/1, 48/2, 

49, 50, 51 sowie Teilflächen der Flurstücke 46, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 

der Flur 1 in der Gemarkung Brunstorf, ab dem Tag des Baubeginns des 

Solarparks dauerhaft für den Zeitraum der Nutzung der Flächen als Flä-

chen für den Solarpark aufgegeben wird.  

 
2 https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/beitrag/2750 
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Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördeninternes Handlungspro-

gramm einer Gemeinde. Beispielsweise bildet der Flächennutzungsplan 

den rechtlichen Rahmen, welcher durch das Entwicklungsgebot des § 8 

Abs. 2 S. 1 BauGB bestimmt ist. Die Stadt Marlow verfügt über einen ge-

nehmigten und wirksamen Flächennutzungsplan. Dieser stellt den Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Die geplante Festsetzung als sonstiges Sondergebiet „Energiegewinnung 

auf Basis solarer Strahlungsenergie“ lässt sich daraus nicht entwickeln.  

Entsprechend wird auf das Verfahren zur Aufstellung der 4. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Marlow verwiesen. Die Änderung des Flä-

chennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. 

Fachgesetzliche Anforderungen 

Waldabstand 

Gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch 

Windwurf oder Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Ab-

stand von 30 Metern zum Wald einzuhalten. 

Dieser Abstand wird in der vorliegenden Planung zu dem angrenzenden 

und im Geltungsbereich befindlichen Wäldern eingehalten. 

 

Anbindung an die Waldflächen 

Durch mindestens 10 Meter breite Bewegungskorridore (festgesetzt als 

Fläche für die Landwirtschaft) zwischen den Sondergebieten wird sicherge-

stellt, dass eine forstliche Bewirtschaftung der sich im Geltungsbereich 

befindenden Waldflächen durch den Waldbesitzer uneingeschränkt möglich 

ist.  

Diese ist zur Gewährleistung des Brand- und Forstschutzes (Feuerwehrzu-

fahrt, Kalamität) aber auch für die gebotenen Holznutzungen dringend er-

forderlich. 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Städtebauliches Konzept  
 

Das städtebauliche Konzept ist auf die Erzeugung erneuerbarer Energien (hier 

solare Strahlungsenergie) als befristete Zwischennutzung ausgelegt.  

Die Festsetzungssystematik beinhaltet also eine befristete Inanspruchnahme für 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf schwach ertragfähigen landwirtschaftlichen 

Flächen mit geringer natürlicher Ertragfähigkeit.  

Nach der geplanten Betriebsdauer des Solarparks von 30 Jahren soll eine voll-

ständige Rückführung der Flächen in die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

ermöglicht werden.  

Dieser Befristungsansatz wird verfolgt, weil man davon ausgehen muss, dass in 

dieser Zeit neue Technologien zur Energieerzeugung entwickelt werden, die ei-

nen deutlich geringeren Flächenverbrauch erfordern. 

Darüber hinaus erfolgte der Flächenzuschnitt nach den städtebaulichen Maßstä-

ben einer möglichst geringen Landschaftsbildbeeinträchtigung. 

Zu Gehölzflächen, Kleingewässern und weiteren gesetzlich geschützten Biotopen 

wird eine ausreichend großer Abstand eingehalten, der von jeglicher Bebauung 

freizuhalten ist. 

 

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Photovoltaikanlagen werden ausschließlich im Bereich der durch die Baugren-

ze eingefassten sonstigen Sondergebietsflächen errichtet.  

Dazu sind im Vorfeld der Installation der Solarmodule keine Erdarbeiten zur Re-

gulierung des Geländes erforderlich. 

Mit Verweis auf die Lage innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft soll 

der hier geplante Solarpark als Zwischennutzung auf einen Zeitraum von maxi-

mal 30 Jahren Betriebsdauer begrenzt werden. Während dieser Nutzungsdauer 

ist eine Pflege des Betriebsgeländes des Solarparks weiterhin zum Beispiel durch 

Beweidung oder Grünlandmahd möglich.  

Bei der Festsetzungssystematik wurde im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB be-

rücksichtigt, dass nach der 30-jährigen Nutzungsdauer als sonstiges Sonderge-

biet eine Folgenutzung für die Landwirtschaft festgesetzt wird und der Rückbau 

der Solaranlage erfolgt. 

Mit dem Baubeginn werden die Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den 

Boden gerammten Stützen in Reihen mit einem Abstand von etwa vier bis fünf 

Metern aufgestellt. Die Unterkonstruktionen bestehen aus verzinktem Stahl. Die 

Tische sind geneigt und nach Süden ausgerichtet.  
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Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an 

die Wechselrichter angeschlossen werden.  

Die Stadt nutzt vorliegend die Möglichkeit, sonstige Sondergebiete gemäß § 11 

Abs. 2 BauNVO auszuweisen, denn die beabsichtigte Art der Nutzung wird durch 

die Definition der Baugebiete nach § 2 bis 10 BauNVO nicht gedeckt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die 

Höhe der baulichen Anlagen geregelt.  

Der erforderliche Flächenanteil des Baugrundstückes, der überbaut wird, richtet 

sich nach den Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module sowie den 

nicht überbauten „verschatteten“ Zwischenräumen.  

Man kann in der Praxis davon ausgehen, dass ca. 50 % der Sondergebietsfläche 

von den Modultischen überstanden werden und aufgrund der Verschattungswir-

kung eine Freihaltefläche von 50 % erforderlich ist, um eine optimale Energie-

ausbeute erzielen zu können. Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 

0,50 festgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbaute Fläche 

nicht mit der geplanten versiegelten Fläche deckt, denn im Sinne des Minimie-

rungsgebotes der erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde durch 

den Investor eine Bauweise gewählt, die die maßgebenden Bodenfunktionen 

auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefährdet.  

Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil der 

Vorhabengrundstücke festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der baulichen Nut-

zung realisiert werden darf.  

Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind keine Festsetzungen erforderlich, weil die 

Höhe baulicher Anlagen (H) in Metern über dem anstehenden Gelände zur Be-

stimmung des Maßes der baulichen Nutzung, insbesondere zur Vermeidung von 

unnötigen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes innerhalb der Planzeichnung 

Teil A festgesetzt wird.  

Für die Modultische und die geplanten Nebenanlagen wird nach derzeitigen Pla-

nungen des Investors eine maximale Höhe von 3,50 m über Geländeoberkante 

nicht überschritten. Als unterer Bezugspunkt dient das anstehende Gelände. 

Weitere mögliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht Ge-

genstand der Regelungsabsicht der Stadt Marlow. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Baugrundst%C3%BCck
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Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1. Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strah-

lungsenergie“ (SO EBS) dient im Rahmen einer Zwischennutzung gemäß § 

11 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB der Errich-

tung und dem Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig 

sind hier in diesem Zeitraum Modultische mit Solarmodulen sowie die für 

den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Anlagen für die 

Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen, Wechselricht-

erstationen und Zaunanlagen. Die Betriebsdauer der großflächigen Photo-

voltaikanlagen ist auf 30 Jahre bis zum 01.06.2053 befristet (Befristung 

gemäß   § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

2. Bis zum 01.06.2053 sind die innerhalb des sonstigen Sondergebietes 

„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ vorhandenen 

Modultische mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Ne-

benanlagen, Trafostationen, Anlagen für die Energiespeicherung und -

verarbeitung, Umspannstationen, Wechselrichterstationen und Zaunanla-

gen vollständig zu entfernen.  

3. Als Folgenutzung wird für das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung 

auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ Fläche für die Landwirtschaft mit 

der Zweckbestimmung Intensivacker im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 18a 

BauGB festgesetzt. (Folgenutzung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

4. Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Ener-

giegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) gemäß § 

17 Abs. 1 BauNVO auf 0,50 begrenzt. Eine Überschreitung gemäß § 19 

Abs. 4 S. 2 und 3 BauNVO ist ausgeschlossen. 

5. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 3,5 m begrenzt. Als unterer 

Bezugspunkt gelten die innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzten 

Höhen in Meter über NHN im Bezugssystem DHHN 2016 als vorhandenes 

Gelände. 
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6.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur            

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde 

über § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegeri-

sche Maßnahmen bzw. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen.  

Innerhalb der als Ackerbrache festgesetzten Flächen der Gemarkung 

Brunstorf, Flur 1, Teilflächen der Flurstücke 40/2, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 

44, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53/3, 53/4, 54/1 erfolgt die Um-

wandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung in eine Brachflä-

che. Jegliche weiteren Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Dün-

gung, Einsatz von PSM, Einsaaten, Umbruch, Bodenbearbeitung, Meliorati-

on u.ä. sind ausgeschlossen.  

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:   

1. Innerhalb der Flächen für die Landwirtschaft mit der Zweckbestim-

mung Ackerbrache sind der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-

mitteln, ein Umbruch oder Bodenbearbeitung sowie Meliorations-

maßnahmen unzulässig. 
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6.4 Örtliche Bauvorschriften  

Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche Bauvor-

schriften“ erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege 

tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist durch § 86 Abs. 

3 der Landesbauordnung M-V gegeben.  

Für den Planungsraum des Bebauungsplans Nr. 24 „Solarpark Brunstorf“ sind in 

diesem Zusammenhang keine Regelungen erforderlich. 

 

6.5 Umweltprüfung  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans 

eine Umweltprüfung durchgeführt. Das Ergebnis ist im Umweltbericht, der ein 

gesonderter Teil der Begründung des Bebauungsplans ist, dargestellt. 

Die Prüfung der Wirkung des geplanten sonstigen Sondergebietes zur „Energie-

gewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ auf die Schutzgüter des Un-

tersuchungsraums ergab insgesamt, dass diese aufgrund der beschriebenen vor-

habenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt 

werden.  

Die beschriebenen Ziele und Maßnahmen des Vorhabens lassen keine erheblichen 

nachteiligen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgüter vermuten.  

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen ist von keiner Be-

einträchtigung auszugehen. Eine Beeinträchtigung weiterer besonders oder 

streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als nicht 

erheblich zu bewerten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschrie-

benen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rah-

men der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 

 

6.6 Verkehrskonzept 
 

Erschlossen wird der Geltungsbereich über einen kommunalen Wirtschaftsweg im 

Süden des Planungsraumes. Innerhalb des Planungsraumes ist die Anlage von 

Schotterwegen in einem Umfang von etwa 22.884 m² erforderlich. Die Erschlie-

ßung des Planungsraumes ist damit gesichert.  
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7. Immissionsschutz 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentli-

chen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzwei-

se zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen 

gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Blendwirkungen 

Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen und 

Blendwirkungen nur bei fest montierten Modulen in den Morgen- bzw. Abend-

stunden auf. Der Einwirkungsbereich ist auf die im Südosten und Südwesten an-

grenzenden Flächen begrenzt.  

Bei Entfernungen zu den Modulen über 100 m sind die Einwirkungszeiten gering 

und beschränken sich auf wenige Tage im Jahr.3 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich etwa 270 m südlich des Gel-

tungsbereichs im bewohnten Ortsteil Brunstorf. Blendwirkungen lassen sich auf-

grund des Abstandes also ausschließen. 

Die Module sind in ihrer Oberfläche und Ausrichtung unabhängig davon so zu ge-

stalten, dass keine störenden Blendwirkungen hervorgerufen werden.  

 

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können, z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrich-

tungen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Um ausreichenden Schall-

schutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit einem aus-

reichend großen Mindestabstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet. 

Betriebliche sonstige Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. 

 

8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Stromkabel unterirdisch verlegt, so 

dass es nicht zu Konflikten mit der Flächennutzung kommt. Gleiches gilt für den 

Netzanschlusspunkt außerhalb des Planungsraumes. Ein Anschluss an das Was-

server- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. Darüber hinaus sind 

keine medialen Erschließungen erforderlich. 

 
3 R. BORGMANN, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen 
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8.2 Gewässer 

Anfallendes Niederschlagswasser kann weiterhin innerhalb des Planungsraumes 

versickern. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu befürch-

ten, denn mit dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, welche die Qualität 

von Grund- und Oberflächenwasser beeinträchtigen können.  

Die nördlich gelegenen Flurstücke, 39/4, 39/3, 39/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 

43/1 und 43/2 sowie teilweise das Flurstück 44 der Flur 1 in der Gemarkung 

Brunstorf, befinden sich in dem Wasserschutzgebiet „Alt Guthendorf“ (Wasser-

schutzzone III).  

Deren Schutzbedüftigkeit insbesondere im Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen wird im weiteren Aufstellungsverfahren beachtet. Beispielsweise werden 

Trafostationen in einer flüssigkeitsundurchlässigen Auffangwanne aufgestellt, de-

ren Auffangvolumen mindestens der eingesetzten Trafoölmenge entspricht.  

Innerhalb des Plangebietes verläuft ein verrohrter Graben (31/12/2/1) als Ge-

wässer II. Ordnung. Dieser befindet sich im Anlagenbestand des Wasser- und 

Bodenverbandes „Recknitz-Boddenkette“. Eine Überbauung der Rohrleitung ist 

unzulässig. Beidseitig der Leitungstrasse ist ein mindestens 10 m breiter Unter-

haltungsstreifen ganzjährig uneingeschränkt für Baggertechnik zu gewährleisten. 

Die Ackerflächen im Planungsraum sind voll dräniert. Dieses Dränsystem ist zu 

erhalten. (siehe Anlage 03 zum Umweltbericht) 

 

8.3 Telekommunikation 

Im Planbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Telekommu-

nikationslinien (TK-Linien). Eine Erschließung der Telekommunikation ist nicht 

erforderlich. 

 

8.4 Abfallrecht 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von 

den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete 

Abfallentsorgung erfolgen kann.  

Bei der Baudurchführung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Bauge-

schehens anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß 

den technischen Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) zugeführt wird.  
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8.5 Brandschutz 
 

Für die gewaltlose Zugänglichkeit der umzäunten PVA ist ein Feuerwehr-

Schlüsseldepot am Zufahrtstor vorgesehen. 

Um im Schadensfall die zuständigen Ansprechpartner erreichen zu können, sind 

am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche Anlage verantwortlichen 

Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft und deutlich 

angebracht. 

Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der PVA wird der örtlichen Feuerwehr ein 

Lageplan des Geländes zur Verfügung gestellt. Darin sind die maßgeblichen Anla-

genkomponenten von den Modulen über Leitungsführungen zu Wechselrichtern 

und Transformatoren bis zur Übergabestelle des zuständigen Energieversor-

gungsunternehmens enthalten. Relativ gefährdete Komponenten von PVA sind 

Wechselrichter und Transformatoren. 

Da die stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen 

nur eine geringe Gefahr der Brandweiterleitung aus. Über die Wege zwischen den 

Modultischen sowie den Abständen der Modultische untereinander sind Brand-

schneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung entgegenwirken. 

Die örtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der PVA in die Örtlichkeiten 

und die Anlagentechnik eingewiesen. 

Brand- und Störfallrisiken werden durch fachgerechte Installation und Inbetrieb-

nahme der PVA sowie regelmäßige Wartung minimiert. 

Im Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deut-

schen Feuerwehr Verbandes (siehe Anlagen) unter Verweis auf die VDE 0132 

"Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen" 

zu beachten.  

Die dortigen Ausführungen betreffen insbesondere die einzuhaltenden Sicher-

heitsabstände und die Durchführung von Schalthandlungen. Demnach sind PVA 

bedenkenlos zu löschen, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten 

werden.  

Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich um eine bauliche Anlage im weites-

ten Sinne mit einer geringen Brandlast. Dennoch soll ein Grundschutz an Lösch-

wasser von 30 m3/h über 2 Stunden vorgehalten werden.  

Für das in Rede stehende Vorhaben ist die Verfügbarkeit des Löschwasserbedarfs 

über Löschwasserbrunnen oder Löschwasserbehälter mit der Bauantragsstellung 

nachzuweisen. 
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9. Denkmalschutz 

9.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im 

Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern einge-

tragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

 

9.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Boden-

denkmale oder Verdachtsflächen bekannt.  

Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 

entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denk-

malschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis 

zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur 

und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht 

besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer sowie 

zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftli-

cher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde 

kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte 

Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG 

M-V). 
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10. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Flächenbilanz: 

Geltungsbereich:          859.876 m² 

Sondergebiet:              729.934 m²  

Landwirtschaft:          72.838 m² 

Wald:           49.725 m² 

Wasser:                         7.079 m² 

Verkehr:       300 m² 

    

Zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird zunächst aus der Anlage 3 die Wertstufe 

ermittelt. Die Wertstufe für „Sandacker“ (ACS) ist 0. Der durchschnittliche Bio-

topwert berechnet sich aus 1 abzüglich des Versiegelungsgrades des derzeitigen 

Biotoptyps.  

 

Biotopwert ACS:  1 – 0 (Versiegelungsgrad) = 1 

 

Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 

Der Abstand zu vorhandenen Störquellen beträgt mehr als 100 m, aber weniger 

als 625 m. Entsprechend wurde ein Lagefaktor von 1,00 gewählt.  

 

Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenaquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktions-

verlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der 

vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 

und dem Lagefaktor. 

 

Biotoptyp 

 

Fläche  

des beein-

trächtigten 

Biotops in 

m² 

Biotop-

wert 

Lage-

faktor 

EFÄ m² = Fläche * Bio-

topwert * Lagefaktor 

 

Eingriffsflächen-

äquivalent       

[m² EFÄ] 

12.1.1 - 

Sand-

acker 

729.934 1 1,00 729.934 * 1 * 1,00 729.934 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 729.934 
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Zu 2.4 Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen 

Biotopbeeinträchtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. außerhalb der Bau-

grenze sind für die geplante befristete Zwischennutzung generell nicht zu erwar-

ten. Der Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage erzeugt keine Immissionen, 

die eine Beeinträchtigung der verschiedenen Schutzgüter erwarten lässt. 

Zu 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Es ist biotopunabhängig die teilversiegelte Fläche in m² zu ermitteln und mit ei-

nem Zuschlag von 0,2 zu berücksichtigen. Zur internen Erschließung des Pla-

nungsraumes ist die Anlage von Schotterwegen in einem Umfang von 22.884 m² 

erforderlich. Für Trafostationen werden Vollversiegelungen im Umfang von bis zu 

500 m² eingeplant. Der Zuschlag für Vollversiegelung beträgt 0,5. 

 

Teil-/Vollversiegelte 

bzw- überbaute Flä-

che 

Zuschlag für Teil-

/Vollversiegelung 

EFÄ= Teil-/Vollversiegelte 

bzw- überbaute Fläche * 

Zuschlag 

Eingriffsflä-

chenäquiva-

lente EFÄ 

22.884 m² 0,2 EFÄ = 22.884 * 0,2 4.577 

500 m² 0,5 EFÄ = 500 * 0,5 250 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 4.827 

 

Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

 

m² EFÄ für Biotop-

beseitigung 
+ 

m² EFÄ für Funkti-

onsbeeinträchtigung 
+ 

EFÄ für Teil-

/Vollversiegelung bzw. 

Überbauung 

Multifunktio-

naler Kom-

pensationsbe-

darf [m² EFÄ] 

729.934 0 4.827 734.761 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs m² EFÄ: 734.761 
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Zu 2.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  

Maßnahme 8.30: Anlage auf Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

Beschreibung: Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten 

Flächen werden der Selbstbegrünung überlassen 

Anforderungen: 

o keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks 

o keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

o höchstens zweimal jährlich Mahd, Abtransport des Mähgutes 

o Frühster Mahdtermin 15. Juli 

o Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen 

werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE, nicht vor dem 15. 

Juli 

o Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der Bau-

leitplanung bzw. der Vorhabengenehmigung 

 

Wert der Zwischenmodulflächen: 

SO EBS  Zwischenmodulflächen GRZ 0,5 (50%) →  0,8 

  Überschirmten Flächen GRZ 0,5  (50%) → 0,4 

Damit ergibt sich folgende Äquivalenzfläche für die Maßnahme: 

kompensations-

mindernde Maß-

nahme 

Fläche 

in m² 
Wertstufe 

Fläche * Wert d. 

kompensationsmin-

dernden Maßnahme = 

m² FÄ 

Flächenäquivalent d. 

kompens. mindern-

den Maßnahme    

[m² FÄ] 

Anlage von 

Grünflächen auf 

Photovoltaik-

Freiflächenanla-

gen (überschirm-

te Fläche) 

364.967 0,4 364.967 * 0,4 145.987 

Anlage von 

Grünflächen auf 

Photovoltaik-

Freiflächenanla-

gen (Zwischen-

modulflächen) 

364.967 0,8 364.967 * 0,8 291.973 

Gesamtumfang als Flächenäquivalent für die                       

kompensationsmindernde Maßnahme: 
437.960 
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Der um das Flächenäquivalent der kompensationsmindernden Maßnahmen korri-

gierte multifunktionale Kompensationsbedarf wird wie folgt ermittelt: 

 

Multifunktionaler        

Kompensationsbedarf 

(m² EFÄ) 

- Flächenäquivalent d.                   

kompensationsmindernden          

Maßnahme (m² EFÄ) 

korrigierter                

multifunktionaler     

Kompensationsbedarf 

[m² EFÄ] 

734.761 437.960 296.801 

Korrigierter multifunktionaler Kompensationsbedarf: 296.801 

 

  

Zu 4. Kompensation des Eingriffes 

Maßnahme 2.31 – Umwandlung von Intensivacker in extensive Mähwiese  

 

 Abbildung 1: Flächenübersicht Ausgleich (Gemarkung Wöpkendorf); https://www.geoportal-
mv.de/gaia/gaia.php 
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Abbildung 2: Flächenübersicht Ausgleich (Gemarkung Dammerstorf); https://www.geoportal-
mv.de/gaia/gaia.php 
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Beschreibung: Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung oder 

Initialeinsaat mit regionaltypischem Saatgut in Grünland mit einer dauerhaften 

naturschutzgerechten Nutzung als Mähwiese.  

Es wird zusätzlich eine hinsichtlich der Ansprüche der Art Schreiadler angepasste 

Bewirtschaftung oder Pflege als Nahrungs- und Lenkungsfläche erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezugsfläche für Aufwertung:  149.211 m², davon hier anteilig 57.983 m² 

Kompensationswert:   3,0 

Kataster:  Teilflächen der Flurstücke 37, 44/1 Flur 1, Ge-

markung Wöpkendorf 

 sowie Teilflächen der Flurstücke 73, 76, 87, 88  

   Gemarkung Dammerstorf 

 

Fläche der Maßnahme 

[m²] 

x Kompensationswert der         

Maßnahme 

Kompensationsflächenäquivalent 

[m² KFÄ] 

57.983 3,0 173.949 

Kompensationsflächenäquivalent 173.949 
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Besonderer Artenschutz: 

Die Gesamt-Maßnahmefläche von 149.211 m² auf dem Flurstück 37, 44/1, Flur  

1, Gemarkung Wöpkendorf; Flurstück 87, 88, 73, 76, Flur 1, Gemarkung Dam-

merstorf gewinnt durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Aufwertung und  

die unmittelbare Nähe zu einem Schreiadlerschutzareal eine besondere Bedeu-

tung als Nahrungsfläche des Schreiadlers. 

Nach Scheller4 ergibt sich für eine Sondergebietsfläche von 741.577 m² als In-

tensivacker ein artenschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf von 20 %, weil Extensiv-

Grünland ein fünffach höheres Nahrungstierangebot bietet. In Anlehnung an das 

Lenkungsflächenkonzept nach der AAB-WEA (LUNG M-V 2016b) ist durch die 

unmittelbare Nähe zum Schreiadlerschutzareal eine Erhöhung der Wertigkeit 

möglich. Soweit, wie vorliegend, geeignete Grünlandflächen unmittelbar angren-

zend an den Brutwald neu angelegt werden, ist – in Abhängigkeit von der kon-

kreten Konstellation – eine Anrechnung in einem Umfang von bis zu Faktor 3 

möglich. Durch die Einbindung spezifischer Landschaftselemente, wie Kleinge-

wässer, wird vorliegend die Nahrungsverfügbarkeit in einem besonderen Maße 

gesteigert. 

Artenschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf:  741.577 m² * 0,2 = 148.315 m² 

Artenschutzrechtlicher Ausgleich:     57.983 m² * 3,0 = 176.409 m² 

Die Anforderungen an den artenschutzrechtlichen Ausgleich des 

möglichen Nahrungsflächenentzuges für den Schreiadler werden 
vollständig erfüllt.  

 
4 Studie zu Auswirkungen von Photovoltaik-Anlagen auf Schreiadlerlebensräume vom 15.05.2020 
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Maßnahme 2.33: Umwandlung von Acker in Brachfläche  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Beschreibung: Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung 

in eine Brachfläche mit Nutzungsoption: Umwandlung von Ackerflächen in 
Dauergrünland als einschürige Mähwiese oder einer Mahd in einem zwei-

bis dreijährigem Rhythmus 
 
Anforderungen für Anerkennung:   

• Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt  

• Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung 

eines der nachfolgend aufgeführten Kriterien: Biotopverbund, Ge-

wässerrandstreifen, Puffer zu geschützten Biotopen, Förderung von 

Zielarten  

• Spontane Begrünung (keine Einsaat)  

• Mindestbreite 10 m  

• Mindestflächengröße: 2.000 m² 

Jegliche weiteren Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Düngung, 
Einsatz von PSM, Einsaaten, Umbruch, Bodenbearbeitung, Melioration u.ä. 

sind ausgeschlossen. Erfolgt eine Unterlassung der Mahd über einen Zeit-
raum von mehr als 3 Jahren sind die betroffenen Flächen dauerhaft der 
ungestörten natürlichen Entwicklung (freie Sukzession) zu überlassen.    

Abbildung 2: Auszug des Bebauungsplanentwurfs, November 2020 
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Bezugsfläche für Aufwertung:  72.838 m²   

Kompensationswert:   2,0 

Katasterangaben: Gemarkung Brunstorf, Flur 1, Teilflächen der 

Flurstücke 40/2, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 46, 

47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53/3, 53/4, 54/1  

 

Fläche der Maßnahme 

[m²] 

x Kompensationswert der         

Maßnahme 

Kompensationsflächenäquivalent 

[m² KFÄ] 

72.838 2,0 145.676 

Kompensationsflächenäquivalent 145.676 

 

 

Zu 5. Gesamtbilanzierung 

Der korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf (Punkt 2.7) beträgt 

296.801 m² EFÄ.  

 

Die naturschutzfachliche Aufwertung (Kompensationswert) der geplanten Maß-

nahmen 2.31 + 2.33 beträgt 319.625 m² KFÄ.  

 

Der Eingriff wird damit vollständig kompensiert. 

 


